
Antrag Nr. 22-F-22-0013
CDU und FDP

Betreff:

Verfahren zur Neubesetzung der Intendanz des Hessischen Staatstheaters
-Antrag der Fraktionen von FDP und CDU vom 22.06.2022-

Antragstext:

Im September 2021 hat der derzeitige Intendant des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden, Uwe 
Eric Laufenberg, angekündigt, sein Amt zum Ende der Spielzeit 2023/2024 zur Verfügung zu 
stellen, nachdem das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst nicht innerhalb des im 
Intendantenvertrag vereinbarten Zeitrahmens Gespräche zur Verlängerung des Vertrags 
aufgenommen hatte. Mithin ist eine Neubesetzung der Intendantenstelle notwendig. Am 21. April 
2022 wurde vom HMWK die Stellenausschreibung für die Intendantenstelle veröffentlicht. Als 
Bewerbungsschluss wurde der 5. Mai 2022 genannt. Das Besetzungsverfahren wird laut HMWK 
von einer Findungskommission begleitet.
§ 3 des Theatervertrags vom 26.07.1963 sieht vor, dass u.a. bei Berufung des Intendanten 
Einvernehmen zwischen Stadt und Land hergestellt werden muss, Dienstherr jedoch das Land ist. 
Weitere Ausführungen über den Findungs- und Entscheidungsprozess werden nicht gemacht. 

Der Ausschuss möge daher beschließen:

Der Magistrat wird gebeten zu berichten,

1. wie sich die Rollenverteilung zwischen Stadt und Land bei der Suche nach einem neuen 
Intendanten angesichts der recht offenen Formulierung in § 3 des Theatervertrages 
darstellt.

2. welche Vertreter der Stadt und des Landes der Findungskommission für die Besetzung der 
Intendanz am Staatstheater Wiesbaden angehören.

3. ob er die kurze Bewerbungsfrist angesichts der hohen Anforderungen an die 
Bewerbungsunterlagen für angemessen hält.

4. wie viele Bewerbungen für die Intendantenstelle eingegangen sind.
5. wann mit der Bekanntgabe der Neubesetzung der Intendanz am Staatstheater zu rechnen 

ist.

Wiesbaden, 22.06.2022


